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Antrag IR-06

ASJ NRW

Der Landesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in Fassung der Antragskommission

Rechtswidriger Polizeigewalt und Rassismus wirksam entgegentreten
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Die SPD-Fraktion im Landtag wird aufgefordert, sich für

die nachfolgenden Maßnahmen einzusetzen:

 

1. Eine Pflicht zur gut sichtbaren Kennzeichnung für

Polizeibeamtinnen und -beamte, entweder an-

hand eines Namensschildes oder anhand einer

einprägsamenNummer, stellt dieNachverfolgbar-

keit von Fehlverhalten sicher. Länder wie Berlin,

Bremen oder Brandenburg haben diese Forderung

schon umgesetzt. Gerade im Bereich von Großver-

anstaltungen scheitern Ermittlungen gegen Be-

amtinnen und Beamte häufig an der mangeln-

den Identifizierbarkeit. Fälle, in denen Polizeibe-

amtinnen und -beamte im persönlichen Umfeld

Repressalien durchDritte ausgesetztwaren, nach-

dem sie – zumal aufgrund einer Nummer – im

RahmenvonEinsätzen identifiziertwordenwaren,

sinddagegen, trotz entsprechender gewerkschaft-

licherWarnungen, nicht bekannt. Diese Problema-

tik muss jedoch in Zukunft sorgfältig beobachtet

werden.

2. Notwendig ist die Etablierung einer offenen Feh-

lerkultur. Kein Mensch, auch kein Polizeibeam-

ter und keine Polizeibeamtin, kann in jeder Si-

tuation fehlerfrei arbeiten. Umso wichtiger ist im

Dienstalltag die Zeit zur Supervision in Gestalt

der Aufarbeitung problematischer Einsatzsitua-

tionen. Diese Zeit fehlt nach Erfahrung vieler Po-

lizeibeamtinnen und -beamter im Alltag. Dabei

darf der Fokus nicht primär auf einer repressiven

Reaktion auf – vermeintliches oder tatsächliches

– Fehlverhalten liegen, die die Beamtinnen und

Beamten von vornherein in eine Abwehrhaltung

drängt, sondern im Vordergrund muss das Ziel

stehen, kritische Situationen so zu reflektieren,

dass sie in Zukunft besser gelöst werden. Über-

all, gerade aber in Brennpunkten ist dabei zusätz-

lich die regelmäßige Betreuung durch Psycholo-

gen nötig, wie sie andere Bundesländer zum Teil

bereits flächendeckend etabliert haben, um eine

etwaige Verfestigung rechtsstaatlich problemati-

scher Einstellungen und Handlungsroutinen früh-

zeitig zu erkennenund ihr entgegenzuwirken. Ent-

sprechende Konzepte sollten polizeiwissenschaft-

lich erarbeitetwerden. Aucheinehöhere Personal-

rotation für BeamtinnenundBeamte inbesonders

konfrontativen Einsatzgebieten – etwa in Brenn-

Füge ein in Zeile 10 nach „umgesetzt“:

 

und in NRW war es die Sozialdemokratie, die in Regie-

rungsverantwortung diese Kennzeichnungspflicht be-

reits einführte, bevor sie unter Innenminister Reul Ende

2017 wieder abgeschafft wurde.

 

Füge ein in Zeile 79 (neu) vor „5. Die Position“:

 

5. Angehörige vonOpfern rassistischer Anschlägemach-

ten die erschütternde und retraumatisierende Erfah-

rung einer zum Teil diskriminierenden und stigmati-

sierenden Behandlung durch Sicherheitsbehörden im

Nachgang zur Tat, beispielsweise in Hanau. So erlitten

sie in ihrem Schmerz und Leid noch eine zusätzliche

Entwürdigung und Kränkung. Mitarbeiter*innen von Si-

cherheitsbehörden sowie weiterer staatlicher Stellen

müssen kontinuierlich für solche Situationen und den

Umgangmit Opfern rassistischer Gewalt und deren An-

gehörigen geschult und umfassend sensibilisiert wer-

den. Dafür ist auch im Prozeduralen in der Form der In-

formation, Betreuung und Begleitung Sorge zu tragen.

 

Ersetze in Zeile 79 (alt):

 

dasWort „5.“ durch „6.“ [6. Die Position……]

 

Füge ein in Zeile 157 (alt) vor „9. Um die“:

 

9. Turnusmäßige Konferenzen bzw. Runde Tische zwi-

schen den Leitungen der Kreispolizeibehörden und Ver-

einen, Initiativen, Gemeinden und MSOs, die sich mit

Fragen von Antirassismus, Diversität und Pluralität in

ihrem Alltag befassen, sollten auf lokaler Ebene eta-

bliert werden. Derartige Treffen dienen gleichermaßen

demAustausch, demKennenlernen, demBenennen von

Ängsten und Sorgen sowie ingesamt dem Vertrauens-

aufbau. Für vieleMitglieder dieser Organisationen ist es

von hoher Bedeutung, dass Recht und Ordnung eben

gerade auch als Schutz durch Polizei- und Sicherheits-

behörden vor rassistischer, muslimfeindlicher oder an-

tiziganistischer Gewalt begriffen werden, während öf-

fentlich im Zuge einer „Versicherheitlichung“ der Debat-

ten häufig rechtspopulistische und reaktionäre Diskur-

se Raum greifen, die ihre Gefährdung und Betroffenheit

durch ebensolche Gewalt geradezu ausblenden und ins

Gegenteil verkehren.
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punktbezirken oder als Teil von Hundertschaften

– sollte zur Vermeidung übermäßiger Frustration

eruiert werden.

3. Teil dieser Fehlerkultur muss zugleich die Unter-

stützung jener Beamtinnen und Beamten sein, die

rechtsstaatswidriges oder zur Rechtsstaatswidrig-

keit neigendes Verhalten zur Sprache bringen. Sie

dürfen nicht länger von Teilen der Kolleginnen

und Kollegen als „Nestbeschmutzer“ oder „Ver-

räter“ angesehen werden, sondern verdienen po-

sitive Wertschätzung auch und gerade aus dem

Kreis der Kolleginnen und Kollegen für das Bestre-

ben, die polizeiliche Arbeit zu verbessern und ih-

rer rechtsstaatlichen Verantwortung nachzukom-

men. Dafür bedarf es zugleich niederschwelliger

Kontaktmöglichkeiten, um Fehlverhalten – auch

anonym – auch dann anzusprechen,wenn imkon-

kreten Fall der Eindruck besteht, dass dies inner-

halb der eigenen Einheit nicht möglich ist.

4. Entscheidend ist darüber hinaus periodisch

wiederkehrende verpflichtende Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen zu rechtswidriger Polizei-

gewalt und Rassismus. Derartige Inhalte bleiben

bislang häufig auf die Ausbildung am Anfang der

Karriere beschränkt. Einschlägige Fortbildungsan-

gebote gibt es in deutlich zu geringem Umfang,

die zudem häufig auf Freiwilligkeit beruhen –

Anordnungen zur Teilnahme werden nur selten

ausgesprochen – und damit die Beamtinnen und

Beamten mit problematischem Verhalten in der

Regel gerade nicht erreichen.

5. Die Position von Betroffenen von rechtswidri-

ger Polizeigewalt und polizeilichem Rassismus

muss gestärkt werden. Hierzu bedarf es vor al-

lem der Etablierung unabhängiger Beschwerde-

stellen, die einschlägigen Vorwürfen gegen Poli-

zeibeamtinnen und -beamte mit der nötigen Di-

stanz nachgehen können, die Polizei und Staats-

anwaltschaften ansonsten gerade nicht eigen ist.

Diesmacht die Ermittlungen fundierter und stärkt

zugleich das Vertrauen der Beschwerdeführerin-

nen und Beschwerdeführer in die rechtsstaatli-

chen Abläufe. Vorbild kann hier etwa Dänemark

sein, wo eine entsprechende Institution eingerich-

tet wurde, die gerade nicht mit Polizeibeamtin-

nen -beamten, sondern mit Juristinnen und Ju-

risten besetzt ist. Diese Institutionen können zu-

gleich die oben angesprochenen niederschwelli-

gen Kontaktmöglichkeiten für Polizeibeamtinnen

und -beamte bereitstellen. Wichtig sind die Ein-

räumung ausreichender Ermittlungs- und Kon-

trollbefugnisse ebenso wie die hinreichende Aus-

stattung mit Personal. Nicht ausreichend sind da-

 

Ersetze in Zeile 157 (alt):

 

dasWort „9.“ durch „10.“ [10. Um die]
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gegen Modelle wie das 2019 in NRW eingeführte,

in demdas Amt des Polizeibeauftragten selbstmit

einemPolizisten besetztwird, der zudemkaumei-

gene Kompetenzen hat.

6. Speziell Opfern von racial profiling kann die –

jüngst etwa in Bremen zumindest für bestimm-

te Fälle im Polizeigesetz verankerte – Einführung

von Kontrollquittungen helfen, mit der die kon-

trollierte Person eine Bescheinigung über Modali-

täten, Rechtsgrundlage und Ergebnis der polizei-

lichen Kontrolle erhält. Dieses etwa in Großbri-

tannien bereits erprobte Modell erlaubt es Ange-

hörigen ethnischer Minderheiten nachzuweisen,

wenn sie tatsächlich besonders häufig kontrolliert

werden, und ermöglicht damit zugleich eine Auf-

arbeitung entsprechender Praktiken.

7. Zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit polizeili-

chen Handelns und der Auswertbarkeit etwa-

igen Fehlverhaltens sollte mittelfristig die flä-

chendeckende Nutzung von Körperkameras („Bo-

dycams“) zur Bild- und Tonaufzeichnung im Ein-

satz erfolgen, die bisher nur in Ansätzen um-

gesetzt wird. Erforderlichenfalls sind die ver-

fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen hierfür

anzupassen. Erfahrungen aus dem Ausland, et-

wa in einigen Staaten der USA, zeigen, dass hier-

durch Polizeibeamtinnen und -beamte selbst dis-

zipliniert werden, weil sie um die deutlich einfa-

chereVerfolgbarkeit etwaigen Fehlverhaltenswis-

sen, dass aber zugleich auchdieAngriffe gegenPo-

lizeibeamtinnen und -beamte zurückgehen, weil

auch diese Taten unmittelbar dokumentiert wer-

den. Wichtig ist hierbei, dass es nicht im Ermes-

sen der Beamtinnen und Beamten stehen darf, die

Kameras ein- bzw. auszuschalten, sondern dass

zunächst jedes Einsatzgeschehen gefilmt wird,

und dass die Speicherung der Daten so erfolgt,

dass eine Löschung durch die Polizei ausgeschlos-

sen ist. Dabei sollte stets eine Vor-Aufzeichnung

stattfinden, das heißt wenn ein Einsatzgesche-

hen beginnt und die Beamtin/der Beamte darauf-

hin – verpflichtend – die Kamera aktiviert, soll-

te die Aufzeichnung auch eine gewisse Zeitspan-

ne (bspw. eine Minute) vor dem Zeitpunkt des

Knopfdrucks umfassen, um insbesondere die Ent-

stehung einer Situation (etwa einen Angriff auf

die Beamtinnen und Beamten) besser nachvollzie-

hen zu können.

8. Der Bezirks- und Schwerpunktdienst sollte mit-

telfristig personell erheblich besser ausgestattet

werden, um – vor allem, aber nicht nur in Brenn-

punkten – durch mehr niederschwellige Kontakte

zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Poli-
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zei (insbesondere inGestalt von Fußstreifen)mehr

Verständnis füreinander und so ein besseres Mit-

einander zu schaffen.

9. Um die Beweissicherung durch Betroffene und

Dritte in potentiell problematischen Situationen

nicht zu erschweren, bedarf es darüber hinaus ei-

ner Klarstellung, dass die Videoaufzeichnung von

Einsatzhandlungen nicht unter den Tatbestand

des § 201 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des

Wortes) fällt. Immerwiederwerden derartige Auf-

zeichnungen bislang polizeilich mit Verweis auf

die Strafvorschrift unterbunden oder gar strafge-

richtlich verfolgt. Dabei wird von den Gerichten

unterschiedlich beurteilt, ob die Norm einschlägig

ist (vgl. etwa LG München I, Urteil vom 11. Februar

2019 – 25 Ns 116 Js 165870/17 – , gegenüber LG Kas-

sel, Beschluss vom23. September 2019–2Qs 111/19

– ). Umnicht den Betroffenen oder Zeuginnen und

Zeugen das Risiko aufzuerlegen, ob die Voraus-

setzungen eines rechtfertigendenNotstands (§ 34

StGB) vorliegen, die das Filmen rechtmäßig ma-

chen (vgl. LG Aachen, Beschluss vom 19. August

2020 – 60 Qs 34/20 – , Rn. 29, juris), ist eine ge-

setzliche Klarstellung erforderlich, da das Vorhan-

denseins objektives Beweismaterials für den Fall

einer Auseinandersetzung umdie Rechtmäßigkeit

des polizeilichen Vorgehens aus rechtsstaatlicher

Sicht nur zu begrüßen ist. Sofern die Normen des

Urheberrechts nicht als ausreichend angesehen

werden, der unbefugten Veröffentlichung derarti-

ger Aufnahmen entgegenzuwirken, kann auf die-

ser Ebene eine gesetzliche Einschränkung erfol-

gen.

Begründung

 

Am 18.06.2020 berichtete die Sendung „Monitor“ über

den Fall eines in Berlin lebenden Venezolaners. Eigent-

lich mit dem Fahrrad unterwegs und durch ein Telefo-

nat auf Spanisch alsmutmaßlich über einenMigrations-

hintergrund verfügend erkennbar, wird er im Septem-

ber 2019 von Polizistinnen und Polizisten zu Boden ge-

bracht, geschlagen, gewürgt und getreten, immer wie-

der befragt, wo die Drogen und Waffen seien. Finden

könnendie PolizistinnenundPolizistennichts. DemHin-

weis des Opfers, er sei als ambulanter Pflegehelfer tätig,

schenken die Beamtinnen und Beamten zunächst kei-

nen Glauben, bis sie schließlich seinen Dienstausweis

finden. Sie lassen unmittelbar von ihrem Opfer ab und

verschwinden. Das Geschehen wird von einem Zeugen

gefilmt.

 

Wegen der erlittenen Verletzungen kommt der Vene-
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zolaner zunächst ins Krankenhaus, später in die Reha.

Gerade aufgrund der psychischen Folgen ist er noch

zumZeitpunkt der Ausstrahlungberufsunfähig undhat-

te seine Arbeitsstelle aufgeben müssen. Die Polizei in-

des erstattete ihrerseits Anzeige gegendenVenezolaner

wegenWiderstands, tätlichen Angriffs und Beleidigung.

DerAusgangdesgerichtlichenVerfahrens ist nochunge-

wiss.

 

Rechtswidrige Polizeigewalt und Rassismus in der Poli-

zei wie im geschilderten Fall sind nicht erst seit dem Be-

kanntwerden einer Reihe offenbar rassistisch begründe-

ter Übergriffe in den USA ein Thema. Gleichzeitig neh-

menWiderstandshandlungenund tätlicheAngriffe zum

Nachteil von Polizistinnen und Polizisten stark zu. Wäh-

rend diese immer wieder entschiedene politische Re-

aktionen auslösen, die unter anderem bereits zur Ver-

schärfung der einschlägigen Straftatbestände geführt

haben, stehen Verhinderung sowie Ahndung rechtswid-

riger Gewaltanwendung und rassistischer Verhaltens-

weisen seitens der Polizei bislang häufig weiter hinten

auf der politischen Agenda. Es steht gar zu befürchten,

dass durch denTrend zur Verschärfung von Polizeigeset-

zenproblematischesVerhalten vonBeamtinnenundBe-

amten noch an Raum gewinnt.

 

Die gesellschaftliche Diskussion hat in der jüngsten Ver-

gangenheit jedoch deutlich an Fahrt aufgenommen,

nicht zuletzt nach dem Bekanntwerden der Existenz

mehrerer rechtsextremerChatgruppen in Polizeikreisen.

Fehl geht dabei der Einwand, gewisse Verhaltensweisen

seien bei einer Polizei, die „Spiegelbild der Gesellschaft“

sein solle, eben hinzunehmen. Die Polizei als Trägerin

des Gewaltmonopols muss an sich selbst vielmehr be-

sonders scharfeMaßstäbe in Sachen Rechtsstaatlichkeit

anlegen lassen. Selbst bei der vielbeschworenen Quo-

te von 99 Prozent rechtschaffenen Beamtinnen und Be-

amten blieben bundesweit gut 2.700 Polizeibeamtinnen

und -beamte übrig, die sich rechtsstaatswidrig verhal-

ten. Schon dies weist darauf hin, dass die These von blo-

ßen „Einzelfällen“ kaum haltbar ist.

 

Mit der seit März 2018 laufenden Studie „Körperver-

letzung im Amt durch Polizeibeamte“ (KVIAPOL) des

Kriminologen Prof. Dr. Tobias Singelnstein und seines

Team von der Ruhr-Universität Bochumwird das Feld in

Deutschland erstmals umfassend wissenschaftlich un-

tersucht. Dabei wurden erhebliche Missstände offen-

bar: So lag etwa die Quote von Verfahren gegen Polizei-

bedienstete wegen Gewaltausübung und Aussetzung,

die in einer Anklage oder einem Strafbefehl gemündet

haben, bei unter 2 Prozent und damit deutlich niedri-

ger als der Durchschnitt aller Strafverfahren; dort liegt
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der Wert bei 24 Prozent. Es bestehen erhebliche Zwei-

fel, dass die Diskrepanz zwischen diesen beiden Zah-

len allein auf die Rechtmäßigkeit polizeilicher Gewalt-

anwendung zurückzuführen ist. Freilich wird auch nach

Abschluss des Projekts noch ein erheblicher Forschungs-

bedarf bestehen.

 

Bereits jetzt sind, unter anderem gestützt auf die Ergeb-

nisse von KVIAPOL, eine Reihe vonMaßnahmen erkenn-

bar, die geeignet sind, die Rechtsstaatlichkeit der Polizei

unddamit zugleichdasVertrauender Bevölkerung indie

Polizeibehörden zu stärken. Das verspricht nicht nur ei-

ne effektivere Polizeiarbeit, sondern stärkt das Vertrau-

en in den Rechtsstaat allgemein und damit in unser de-

mokratisches Gemeinwesen insgesamt.

 

Während einzelne Maßnahmen in einigen Bundeslän-

dern bereits umgesetzt sind, gibt es bundesweit – auf

Länder- wie auf Bundesebene – noch Handlungsbedarf.

Namentlich in NRW finden die obigen Punkte bisher

kaum Berücksichtigung. Die Sozialdemokratie muss auf

Bundes- und Länderebene entschieden für die Umset-

zung dieser Maßnahmen eintreten und sie, wo die SPD

selbst Regierungsverantwortung trägt, selbst sicherstel-

len.

 

Zu beobachten sind, insbesondere im Zusammenhang

mit dem, aber nicht allein beschränkt auf den Be-

reich von racial profiling, zudem die Erfahrungen mit

der gesetzlichen Etablierung einer Beweislastumkehr

nach Berliner Vorbild bei Beschwerden gegen polizei-

liches Vorgehen. Dieses Instrument bezieht sich nicht

auf straf- oder disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen

konkrete Polizeibeamtinnen und -beamte, sondern auf

die institutionelle Verantwortlichkeit der Behörde bzw.

des Rechtsträgers. Sie zwingt letzteren dazu, sich mit

einschlägigen Vorfällen auseinanderzusetzen, könnte

damit einen Beitrag zur Etablierung der oben geforder-

ten Fehlerkultur leisten.
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